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1681 Juni 8 . , "uf dem Zehen Zuo Urj [Altdorf ] " A
ORTSSTIMME VON LANDAMMANN UND LANDSGEMEINDE VON URI BEZUEGLICH

DES SPAN. REDUKTIONSINSTRUMENTES, DER ERBEINUNG MIT
OESTERREICH UND DES BUENDNISSES MIT FRANKREICH

"Alss den Undersahidenliche Vill geschleckter by Unnsserem . . . Landtamen [Jo

kann Anton S c h m i d] der Ursachen sich angemeldet , Unnd , weilen die ko-

nigl . frantz . Pension wegen Jüngst gehaltener Eachgmeind Erkhantnuss , die be

gehrte Erleüterung , wie man die landsgmeind Erkhantnuss Von dem 16 . Junii

16801 ergangen , und . . . [dem franz . ] Ambassadeur [Robert - Vincent ] de G r a-

v e l geben worden , und die nachgehendere Von dem 11 . Augusti gemelten

Jahrss , mit der ersten derogiert oder benommen wurde Verstehen wolte . . . be-

treffend , . . . [ ?] thete , umb eine erlüterung Zu thuen , eine landssgemeind

begehrt hat , sollichess wol gedacht Unnsser . . . Landtaman , Vermög Unnsser
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Satz = und Ordnungen fur ein Landssrath , und Rath , und landtleüth gebracht,

Von wellichen dan dissere landssgemeind angestelt worden.

Unnd nachdeme wir Uber dissess alless Unnssere Rathschläg walten lassen , ha¬

ben wihr befunden , dass wir mit so Villfeltigen declarationen , und erleüte-

rungen Unnss Selbsten in grosse Verwirrung Setzen , und in unruow , und Unord¬

nungen bringen , So Zu mercklichem Nachtheill , Unnd ohnwiderbringliehen schaa-

den dess allgemeinen nutzenss , und Ehr dess lieben wärdten Vatterlandss Ent¬

lieh usschlagen möchten , dass wir Unnss widerumb in die weyss , und formb , wie

Unssere liebe Alten , mit denen mit Unnss Verpündten fürsten [ im spez . Frank¬

reich und Mailand/Spanien gemeint ] Zu handlen pflegt , einrichten , und ein-

feltig by den pündtnussen Unnss halten müessen ; derowegen wir durch dass mehr

erkhent , dass wir die Erb Vereinung mit dem . . . Ertzhauss [H a b s b u r g - J

Oestreich , den ewigen friden [vom Jahre 1516 ] , und pündtnuss mit der Cron

Franckhreich , und pündtnuss mit der Cron Spanien , wegen dess Hertzogthumbss

Meyland , nach buechstäblichem einhalt , wie Unnssere lieben fromme alten,

Recht , Ehrlich , treuw , und redtlich halten , beneben aber , und Ussert denen

alle andere Von Zeit Zu Zeit gethane Erleüterungen , und declarationen Uber

die obgemelten Erb Vereinung , Ewigen friden , und pündtnussen wie auch dass

instrument der réduction , oder wass ess sein möchte , gar und gentzlich ufge-

hebt , Unnd Unnss allein an treuw haltung der Erb Vereinung , ewigen friden,

und pündtnussen halten wollen.

Unnd damit wir by disserem Unnsserem obgefassten entschluss ohn abenderlich

Verpleiben mögen , haben wihr diesen ufsatz gemacht , dass , wellicher , oder

welliche in Zuekunfft anbringen , begehren , rathschlagen , oder mehren werden,

dass man Uber disse Erb Vereinung , Ewigen friden , und pündtnussen declara¬

tionen , oder erleüterung , oder der gleichen thuen , machen , oder Ussergeben

solle , der oder die sollen die fr . 1000 Zu buess Verfallen . . . [ sein ] . "
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